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Bekanntmachung 
des wesentlichen Inhalts der in der nichtöffentli-
chen Sitzung des Rates der Stadt Meschede am   
22. Mai 2003 gefassten Beschlüsse 
 
Gem. § 52 Abs. 2 der Gemeindeordnung Nordrhein-
Westfalen ist der wesentliche Inhalt der vom Rat ge-
fassten Beschlüsse in öffentlicher Sitzung oder in an-
derer geeigneter Weise der Öffentlichkeit zugänglich 
zu machen. 
 
Über die in der öffentlichen Sitzung des Rates am 22. 
Mai 2003 gefassten Beschlüsse hat die örtliche Presse 
berichtet. 
 
Nachstehend gebe ich hiermit den Inhalt der in der 
nichtöffentlichen Sitzung gefassten Beschlüsse be-
kannt: 
 
a) Grundstücksangelegenheit 
Der Rat der Stadt Meschede beschloss einstimmig, 
eine Mischgebietsfläche an der Arpestraße in Greven-
stein zu veräußern. 
 
b) Vertragsangelegenheit 
Der Rat der Stadt Meschede stimmte einstimmig der 
Übertragung des Jagdpachtvertrages „Liverhagen“ im 
Stadtwald Meschede, Revier Eversberg zu. 
 
Bei sieben Gegenstimmen beschloss der Rat der Stadt 
Meschede mehrheitlich die „Ausführungsvereinbarung 
betreffend die Übernahme der Abwassersammlung und 
–fortleitung gemäß § 4 Abs. 1 Ruhrverbandsgesetz für 
die Abwasserbeseitigung im Gebiet der Stadt Mesche-
de“. 
 
c) Lehrerpersonalangelegenheit 
Der Rat der Stadt Meschede beschloss einstimmig die 
Besetzung der Stelle der stellvertretenden Schulleitung 
an der St. Nikolaus-Grundschule in Freienohl. 
 
59870 Meschede, 30.07.2003 
 
Stadt Meschede 
Der Bürgermeister 
Uli Hess 
 
 

 
 

Bekanntmachung 
des wesentlichen Inhalts der in der nichtöffentli-
chen Sitzung des Rates der Stadt Meschede am 17. 
Juli 2003 gefassten Beschlüsse 
 
Gem. § 52 Abs. 2 der Gemeindeordnung Nordrhein-
Westfalen ist der wesentliche Inhalt der vom Rat ge-
fassten Beschlüsse in öffentlicher Sitzung oder in an-
derer geeigneter Weise der Öffentlichkeit zugänglich 
zu machen. 
 
Über die in der öffentlichen Sitzung des Rates am 17. 
Juli 2003 gefassten Beschlüsse hat die örtliche Presse 
berichtet. 
 
Nachstehend gebe ich hiermit den Inhalt der in der 
nichtöffentlichen Sitzung gefassten Beschlüsse be-
kannt: 
 
Wasserverband Hochsauerland (WHV) 
 
Der Rat der Stadt Meschede nahm den Abschlussbe-
richt des WVH- Arbeitskreises „Fusion/Kooperation“ mit 

seinen Anlagen zustimmend zur Kenntnis.  
 
59870 Meschede, 30.07.2003 
 
Stadt Meschede 
Der Bürgermeister 
 
Uli Hess 
 
 

Bekanntmachung 
 
Der Leiter der Freiwilligen Feuerwehr der Stadt Me-
schede (Wehrführer) und seine zwei Stellvertreter 
(stellvertretende Wehrführer) werden auf Vorschlag 
des Kreisbrandmeisters durch den Rat der Stadt Me-
schede für die Dauer von 6 Jahren bestellt. 
 
Die Amtszeit des bisherigen Wehrführers Meinolf Kai-
ser und seiner Stellvertreter Helmut Gördes und Jo-
hannes Thüsing läuft am 14.11.2003 ab. Die erneute 
Bestellung muss rechtzeitig erfolgen. 
 
Vor Ernennung des Wehrführers und seiner Stellvertre-
ter hat der Kreisbrandmeister die aktive Wehr gemäß § 
11 des Gesetzes über den Feuerschutz und die Hilfe-
leistung (FSHG) vom 10. Febr. 1998 (GV. NW. S. 122) 
– SGV. NW. 213, in der z.Zt. gültigen Fassung, anzu-
hören. 
 
Die Anhörung der Freiwilligen Feuerwehr der Stadt 
Meschede findet am 
  
Dienstag, den 2. September 2003, 19.30 Uhr,  

im Feuerwehrgerätehaus Meschede,  
Fritz-Honsel-Straße 16 

statt. 
 
Hierzu lade ich alle aktiven Angehörigen der Freiwilli-
gen Feuerwehr der Stadt Meschede 
ein. 
 

Tagesordnung 
1. Begrüßung 
2. Anhörung der Wehr durch den Kreisbrand-

meister 
 
Meschede, den 5. August 2003 
 
Stadt Meschede 
Der Bürgermeister 
 
Uli Hess 
 
 
Sparkasse Meschede 
 
Zweckverbandssparkasse der Stadt Meschede und der 
Gemeinde Eslohe (Sauerland) 
 
Auslegung des Jahresabschlusses gem. § 17 Abs. 
2 Sparkassenverordnung –SpkVO- Nordrhein-
Westfalen  
 
Der festgestellte Jahresabschluss mit Bestätigungs-
vermerk des Jahres 2002 liegt zur Einsichtnahme in 
den Geschäftsräumen der Sparkasse Meschede aus. 
 
 
Sparkasse Meschede 
Der Vorstand 
 
gez. Tschuschke      gez. Achinger 


